
Vorsteuerabzug bei 
Photovoltaikanlaqe 

■ Der Vorsteuerabzug bei einer 

Photovoltalkanlage ist auch dann 

möglich, wenn der mit der Anla 

ge produzierte Solarsirom zum 

Teil im privaten Haushalt ver 

braucht wird. Dies gilt auch 
dann, wenn für den privalcn 

Haushalt zusätzlich Strom von 

einem Enargleversorger bezo 

gen wird. 

Im UrLeilslali hatten die Steuer 

zahler auf dem Dach eine Pholo-

voliaikanlage errichten lassen. 

Der hiermit produzierte Strom 

wurde zu einem Dritte! im eige 

nen I laushalt verbraucht und im 

Übrigen in das Netz des örtli 
chen Energieversorgera einge 

speist. Zudem wurde von die 
sem Energieversorger geson 

dert abgerechneter Strom bezo 

gen, der die Menge des produ 

zierten Sularstroms überstieg. 

Das Finanzamt versagte den 

Vorsteuerabzug aus den Her 

stellungskosten der Photovoltal-

kanlage mit der Begründung, 

der Betrieb der Anlage sei nur 

dann eine zum Vorstouerabzug 

berechtigende unternehmeri 

sche Tätigkeit, wenn die Solar 

anlage insgesamt mehr Strom 

produziere als im Haushalt der 
Steuerzahler verbraucht werde. 

Dieser Auflassung folgte das Fi 
nanzgericht Münster nicht Ba 
vertrat vielmehr die Auflassung, 

dass der Verkauf von Solarsirom 

auch dann eine zum Vorsteuer 

abzug berechtigende unterneh 

merische Tätigkeit darstelle, 

wenn die Steuerzahler für ihren 

privaten Haushalt mehr Strom 

benötigen, als durch die Photo 

voltalkanlage erzeugt werde. 

Urteil des Finanzgericilla Müns 

ter vom 5. Dezember2006 Akten 

zeichen 15 K28t3mU. 


